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Welche Datentypen können wann geteilt werden? 
 

• Forschungsergebnisse (gewöhnlich „mitgeteilt“ durch Publikation) 
• Alle Daten (Rohdaten), die bei der Erzeugung der publizierten 

Ergebnisse analysiert wurden 
• Alle Daten (Rohdaten) - zu einem frühen Zeitpunkt, eventuell noch 

VOR geplanten Publikation 
 

Vorab 



Vorab 

Zwischen wem findet das Teilen der Daten statt? 
 
• “Datenerzeuger”: Forscher oder forschender Arzt, der die Daten 

gesammelt und erzeugt hat  
• “Sekundärdatennutzer”: Forscher, der Zugang zu den Daten bekommt, 

um mit diesen Daten zu forschen 
 
• Konstellationen, in denen Daten geteilt werden können: 

1) Akademischer Datenerzeuger  akademischer Sekundärnutzer  
2) Akademischer Datenerzeuger  privater Sekundärnutzer  
3) Privater Datenerzeuger  akademischer Sekundärnutzer  
4) Privater Datenerzeuger  privater Sekundärnutzer  

 



Data sharing in der Praxis: implizierte Arbeitsschritte 
• Zweckmäßige Aufklärung der Patienten (broad consent) 
• Prüfen der Qualität der Daten und Bereitstellung von entsprechenden 

Informationen (Metadaten) 
• Informieren der Wissenschaftscommunity über Verfügbarkeit der Daten 
• Ermöglichung und Prozessierung der Anfragen auf Datenzugang von 

potenziellen Sekundärnutzern (z.B. durch ein Data Access Committee) 
• Vertrag (Data Transfer Agreement)  
• Herausgabe der Daten (oder Zugangsgewährung)  
• Kontrollfunktion  
• Vermittungsfunktion zwischen Sekundärdatennutzer und 

Patienten/Probanden 
 

 Mehr Aufwand und mehr Verantwortung für Datenerzeuger 
 

 



Die Pflichten der Forscher 
 
1) das Ethos der Wissenschaftler:   
 
• Gute wissenschaftliche Praxis, z. B. DFG Denkschrift 
 
 

• Wahrheit und Kenntnisgewinn als verpflichtende Werte im Ethos 
der Wissenschaftler  
 
 
 

 
 



Die Pflichten der Forscher: was schulden 
Forscher der Gesellschaft?  
 2) Der Diskurs über die „Verantwortung der Wissenschaft/ler“ 
 
Historisch entwickelt aus der Rolle von Wissenschaftlern bei der 
Entwicklung der Atombombe 
 
z.B. Göttinger Erklärung (Die „Göttinger Achtzehn“, 1957) 
 
Heute dual-use Debatte 
z.B.: „Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung: 
Empfehlung zum Umgang mit Sicherheitsrelevanter Forschung“ 
(DFG und Leopoldina 2014) 
 
 Schwerpunkt liegt auf Vermeidung von negativen Konsequenzen 

 
 
 

 
 



Die Pflichten der Forscher: was schulden 
Forscher der Gesellschaft?  
 3) Was ist mit der Verantwortung der Wissenschaftler, der 
Gesellschaft zu nützen?  
 
• Wissenschaft als öffentlich finanziertes gesellschaftliches 

Subsystem in der Verantwortung (Nida-Rümelin)  
- öffentliche Finanzierung der Wissenschaft 
- gesellschaftliche Rolle und Privilegien der Wissenschaft  

 
 Gesellschaftsvertrag  

Pflicht der Forscher, der Gesellschaft als Forscher zu nützen 
(„etwas zurückzugeben“)  

Eine besondere Pflicht der Forscher der Biomedizin, 
zukünftigen Patienten zu helfen 
 

 
 
 



Die Pflichten der Forscher: was schulden 
Forscher der Gesellschaft?  
 3) Was ist mit der Verantwortung der Wissenschaftler, der 
Gesellschaft zu nützen?  
 
Prämissen:  
a) data sharing dient der Forschung 
b) data sharing (in der Biomedizin) dient durch den Beitrag zur 
Forschung auch der Gesellschaft (u.a. zukünftigen Patienten) 
c) generelle Pflicht der Forscher, der Wahrheit und Gewinnung neuer 
Erkenntnisse zu dienen (Ethos der Forschung) 
d) generelle Pflicht der Forscher, der Gesellschaft als Forscher zu 
dienen (Gesellschaftsvertrag) 
 
 Es gibt eine prima facie Pflicht der Forscher zum frühzeitigen 
Teilen ihrer Daten  
 



Die Pflichten der Forscher: was schulden 
Forscher der Gesellschaft?  
 Argumente gegen eine prima facie Pflicht der Forscher zum 
frühzeitigen Teilen ihrer Daten mit der Forschungscomunity 
 
• verstößt gegen die Forschungsfreiheit der Forscher 
• verstößt gegen das Recht der Forscher auf (geistiges) Eigentum 

an „ihren“ Daten 
• verstößt gegen die Rechte der Patienten (Datenschutz) 
• unvereinbar mit den Pflichten der Forscher gegenüber ihren 

Probanden/Patienten  
• unvereinbar mit dem Recht auf angemessene Honorierung und 

Belohnung 
• (unfaire) Nachteile im Wettbewerb des Wissenschaftssystems  
• Aufwand als erhebliches Hindernis für die eigene Forschung 
  
 
 



Internationale Data-Sharing Policies in der 
Forschungsförderung:  

• Deutschland: relativ zurückhaltende Stellungnahmen der DFG 
 

• GB: Klares Bekenntnis zum Data Sharing (zeitnah und möglichst 
umfassend), Integration in Antragstellung bei Forschungsförderung 
(Medical Research Council, UK Research and Innovation)  

 
• USA: Notwendigkeit eines Data Management Plans bei Studien mit 

einer Mindestfördersumme; Integration in Antragsstellung (NIH), 
Möglichkeit von Sanktionen bei Nichteinhalten 
 



Die Pflichten der Forscher: was schulden 
Forscher der Gesellschaft?  
 Fazit: 
 
 Forscher haben eine moralische prima facie Pflicht zum 
frühzeitigen Teilen ihrer Daten mit der Forschungscommunity 
 
 Das Wissenschaftssystem sollte entsprechend angepasst werden 

 
 Dürfen öffentliche Drittmittelförderer Forscher zum frühzeitigen 

Teilen von Daten zwingen? 
  dürfen sie auf derartigen Zwang verzichten?  
 
 
  
 
 



 



 
Vielen Dank! 
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Universalismus und „Kommunismus“ 
der Forschungsergebnisse (Robert 
Merton)  
 

Ethos epistemischer Rationalität 
(Nida-Rümelin) bzw. eines rationalen 
Diskurses (Gethmann)  
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